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Beschlussvorschlag 

 

Auf der Grundlage 

 

– des § 3 Abs. 2 S. 4 i. V. m. § 1 Abs. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) 
 

– des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalverfassung (KV M-V) 

 

wird durch die Stadtvertretung nachfolgender Beschluss gefasst: 
 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger 

öffentlicher Belange (TÖB) und der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes  

Nr. 40 "Fritscheshof – Am Carlshöher Wald“ und seiner Begründung in der Zeit vom 06.09.12 bis zum 

09.10.12  werden gemäß dem Abwägungsvorschlag (Anlage 1) abgewogen. 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

I. Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. lt. TÖB-Liste: 
 

1.  Berücksichtigt werden die Stellungnahmen von/vom 

1.1 Amt für Raumordnung und Landesplanung Neubrandenburg 1.3 

1.2 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 5.4  

1.3 Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V 6.4 

1.4 Forstamt Neubrandenburg 9.1 

1.5 Bergamt Stralsund 10.1 

1.6 Stadtverwaltung Neubrandenburg, untere Denkmalschutzbehörde 15.3 

 

2.  Teilweise berücksichtigt werden Stellungnahmen von/vom 

2.1 Deutsche Telekom AG, Technikniederlassung Stahnsdorf 3.2 

2.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Regionalstandort Waren 1.4 

2.3 Verbundnetz Gas AG Leipzig 4.1 

2.4 Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation 11.2 

 

3.   Nicht berücksichtigt werden die Stellungnahmen  

3.1  NABU Landesverband M-V e. V., Schwerin 18.7 

 

4.   Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren  

4.1 Straßenbauamt Neustrelitz 2.3 

4.2 Stadtverwaltung Neubrandenburg, untere Verkehrsbehörde 2.5 

4.3 Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales des Landes M-V 7.1 

4.4 Stadt Neubrandenburg, Immissionsschutzbehörde 8.4 

 

5.   Stellungnahmen ohne Relevanz für das Bebauungsplanverfahren 

5.1 E.ON edis AG, Fürstenwalde 4.3 

5.2 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 4.4 

5.3 Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“ 5.8 

5.4 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und  Verbraucherschutz des Landes M-V 9.2 

5.5 Landgesellschaft M-V mbH, AS Neubrandenburg 12.3 

5.6 IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern 13.2 

5.7 Wehrbereichsverwaltung Nord, Außenstelle Kiel 17.1 

5.8 Regionalverband der Gartenfreunde Mecklenburg-Strelitz/Neubrandenburg e. V. 18.3 

5.9 Landesjagdverband M-V, Damm 18.6 

5.10 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V., AS Neubrandenburg 18.9 
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6.   Keine Antwort gaben 

6.1 Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense/Mittlere Peene“ Jarmen 5.9 

6.2 Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus des Landes M-V,  Abt. Arbeit 7.2 

6.3 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, Abt. Naturschutz und Großschutzgebiete 8.1 

6.4 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, Abt. Archäologie und Denkmalpflege 15.2 

6.5 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband e. V. 18.1 

6.6 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband e. V. 18.10 

6.7 Industrieclub Neubrandenburg in M-V e. V. 18.11 

6.8 Wirtschaftsrat der CDU 19.17 

 

 

II. Stellungnahmen der Öffentlichkeit  

 
Es wurden keine Stellungnahmen seitens der Bürger abgegeben. 

 

 

III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden 

 

1. Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 

 

1.1 Stadt Burg Stargard 

1.2 Gemeinde Sponholz 

 

 

Änderungen, die sich gegenüber der ausgelegten Planfassung aus der Abwägung ergeben: 

 

Aufgrund der Fülle der Änderungen aus den Stellungnahmen wurden die Bebauungsplanunterlagen 

umfangreich editiert. Die geänderten Textpassagen wurden daher nicht gekennzeichnet. 

 

 



Anlage 1 zur Drucksache Nr. V/896 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STADT NEUBRANDENBURG 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 40 „Fritschehof – Am Carlshöher Wald“ 
 

 
 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 1.1 – 5.10 
II. Abstimmung mit den Nachbargemeinden  
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

STADT  NEUBRANDENBURG  
 

 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 40 „Fritschehof – Am Carlshöher Wald“ 
 

 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
  

I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 1.1 bis 5.10 
 
 



 

1.1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
24.09.12 Bl. 1 (1.2) 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

1.1/ 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
24.09.12 Bl. 2 (1.2) 

 
 
zu 1.: Hinweis wird beachtet. 
Die Beachtung der Maßgabe bezüglich der raumordnerischen Belange Rohstoffsicherung 
findet statt. Der Hinweis zu den naturschutzfachlichen Belangen wird beachtet (siehe 
auch zu 2.) 
 
zu 2: Hinweis wird beachtet. In der Stellungnahme vom 19.03.12 wurde auf die Belange 
der Rohstoffsicherung und des Naturschutzes eingegangen. 
Eine zeitliche Nutzungsdauer des Solarparks wurde festgesetzt. Weiterhin wurde die 
Folgenutzung laut RREP (Vorranggebiet Rohstoffsicherung) festgesetzt Die bergrechtli-
chen Belange wurden bei einem Gesprächstermin mit den Beteiligten erörtert und ge-
klärt (siehe Aktennotiz vom 30.05.12). 
 
Die naturschutzfachlichen Belange wurden bei einem Scopingtermin am 03.05.12 erör-
tert und geklärt (siehe Aktennotiz vom 03.05.12). 
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1.2/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 

 
27.09.12 Bl. 1 (5.4) 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 



 

1.2/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
27.09.12 Bl. 2 (5.4) 

 
 
 
 
Zu 1. Der Hinweis wird beachtet. Die Gesetzesgrundlage wurde im Punkt 6.9 aktualisiert. 
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1.3/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
02.10.12 Bl. 1 (6.4) 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu. 1: Der Hinweis sowie der Rechtshinweis werden beachtet und unter sonstige Hinwei-
se in die Begründung aufgenommen. 
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3.1/2  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
02.10.12 Bl. 2 (6.4) 

 
 
 



 

1.4/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
05.10.12 Bl. 1 (9.1) 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Abs. 1: Der Hinweis wird nicht beachtet, da er bereits im Planverfahren beachtet wurde. 
Die Trafohäuschen werden außerhalb des 30 m Schutzstreifens errichtet. Der Hinweis 
wird in die Begründung aufgenommen. 
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1.4/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
05.10.12 Bl. 2 (9.1) 

 
Zu 2: der Hinweis wird beachtet. Die Rodungen beziehen sich nicht auf den Baumbe-
stand des angrenzenden Waldes. Der Kiefern- und Birkenaufwuchs hat keine Anbindung 
zum Wald. 
 
Zu 3: Der Hinweis wird beachtet. Die Maßnahme wird dahingehend formuliert, dass 
Gehölze sich nur im Zentrum der Maßnahmenfläche außerhalb des 30 m Waldabstand-
streifens entwickeln sollen. 
 
Zu 4: Der Hinweis wird beachtet. Die Trafohäuschen werden außerhalb des 30 m Schutz-
streifens errichtet. Der Hinweis wird in die Begründung aufgenommen. 
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1.4/3  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

 
09.01.13 Bl. 3 (9.1) 

1.4 Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Hinweis ohne Relevanz für Planverfahren.  
Das Forstamt stimmt der Kabeltrassenführungs- und Verlegungsweise in der geplanten 
Art und Weise sowie der geplanten Standorte der Trafostationen zu. 
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1.5/1  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
27.09.12 Bl. 1 (10.1) 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet.  
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet. Die Anträge wurden mit Datum vom 24.10.12 dem 
Bergamt übermittelt. 
 
Zu 3: Der Hinweis wird beachtet. Die abschließende Stellungnahme des Bergamtes liegt 
mit Datum vom 21.12.12 mit positivem Ergebnis vor. Das Bergamt genehmigt mit die-
sem Schreiben die Änderung des Hauptbetriebsplanes und die Beendigung der Bergauf-
sicht. 
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1.5/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 

 
21.12.12 Bl. 2 (10.1) 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Das Bergamt stimmt dem Antrag auf Beendigung der Bergaufsicht und somit dem 
Vorhaben zu.  

 
 
 
 
 

 
 

1 



 

1.5/3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
21.12.12 Bl. 3 (10.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.5/4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
21.12.12 Bl. 4 (10.1) 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Das Bergamt stimmt dem Antrag auf Änderung des Hauptbetriebsplanes zu. 
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1.5/5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 

 
27.09.12 Bl. 5 (10.1) 

 
 
Zu 2: Ohne Relevanz für das Planverfahren. Die Nebenbestimmungen beziehen sich auf 
die des Hauptbetriebsplans vom 17.12.09 und sind durch den Betreiber des Bergwerks zu 
beachten.  
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1.6/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 12.09.12 (15.3) 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird beachtet. Die untere Denkmalbehörde wurde zur Abstimmung 
kontaktiert. Der Umweltbericht wurde entsprechend überarbeitet. 
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2.1/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 

 
04.09.12 Bl. 1 (3.2) 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1: Hinweis ohne Relevanz für das Planverfahren. 
Im Vorhabengebiet (Geltungsbereich) befinden sich augenscheinlich keine TK-Linien. 
 
 
zu 2: Hinweis wird nicht beachtet. 
Eine Verlegung neuer Telekommunikationsleitungen ist nicht erforderlich. 
 
 
zu 3: Die Hinweise werden beachtet und unter sonstige Hinweise in die Begründung 
aufgenommen. 
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2.1/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 

 
04.09.12 Bl. 2 (3.2) 

 
 
 
 

 
 
 
zu 4: Hinweis ohne Relevanz für Planverfahren. Baumpflanzungen oberhalb von TK-
Linien sind nicht vorgesehen.  
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2.1/3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
04.09.12 Bl. 3 (3.2) 

 



 

2.2/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
08.11.12 Bl. 1 (1.4) 

 
 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 



 

2.2/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
08.11.12 Bl. 2 (1.4) 

 
 
 
Zu 1: Hinweis wird beachtet. 
Die externen Kompensationsmaßnahmen wurden mit der zuständigen Behörde abge-
stimmt. Die Kompensationsmaßnahmen werden im Durchführungsvertrag geregelt. 
 
zu 2: Hinweis wird beachtet. 
Die Zustimmung des Bergamtes liegt vor (siehe 1.5/2). 
 
 
 
zu 3: Hinweis wird beachtet. 
Der Zeitraum der Zwischennutzung wird festgesetzt. Die Folgenutzung wird festgesetzt. 
 
zu 4: Hinweis wird beachtet. 
Der Zeitraum der Zwischennutzung wird festgesetzt. 
 
zu 5: Der Hinweis wird nicht beachtet, da er bereits im Planverfahren beachtet wurde. 
Die Maßgabe bezüglich der Rohstoffsicherung wurde beachtet. 
 
 

zu 6: Hinweis wird beachtet. Die Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt bereits 
parallel. Die im Verfahren befindliche 8. Änderung des Flächennutzungsplanes hat die 
Darstellung eines Sondergebiets Photovoltaikanlage und einer Grünfläche/Fläche für 
Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Natur, Boden und Land-
schaft zum Inhalt. Somit kann davon ausgegangen werden, dass der Bebauungsplan aus 
den künftigen Darstellungen des Flächennutzungsplanes entwickelt sein wird. 
 
zu 7: Hinweis wird beachtet und in die Begründung Punkt 4.4 übernommen. 
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2.2/3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
08.11.12 Bl.3 (1.4) 

 
 
zu 8: Die Hinweise werden beachtet. Die Nachweise werden rechtzeitig erbracht. Der 
Durchführungsvertrag wird vor Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 9: Der Hinweis wird beachtet. In der Begründung Punkt 4.5 wurde auf den Durchfüh-
rungsvertrag und die Verpflichtung des Vorhabenträger eingegangen. 
 
Zu 10: Der Hinweis wird beachtet. In der Begründung Punkt 4.5 wurde auf den Durch-
führungsvertrag und alles, was mit ihm im Zusammenhang steht (Anlagen zum Vertrag) 
eingegangen. 
 
Zu 11: Der Hinweis wird beachtet. Die Zulässigkeit des im Durchführungsvertrag be-
nannten konkreten Vorhabens wird im Bebauungsplan im Punkt 1.9 festgesetzt. 
 
 
Zu 12: Der Hinweis wird im Durchführungsvertrag beachtet. 
 
Zu 13: Der Hinweis wird beachtet. Die Ausführungen zur Durchführungsverpflichtung 
wurden festgesetzt. 
 
Zu 14: Der Hinweis wird beachtet. Die baulichen Anlagen wurden im Vorhaben- und 
Erschließungsplan sowie im Durchführungsvertrag beschrieben. Die Produktinformatio-
nen, Schnitte, Details, Statiknachweis der verwendeten baulichen Anlagen werden mit 
den Bauantragsunterlagen vorgelegt. 
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2.2/4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
08.11.12 Bl. 4 (1.4) 

 
Zu 15: Hinweis ohne Relevanz für Planverfahren. Der Hinweis wird im Baugenehmi-
gungsverfahren beachtet.  
 
 
Zu 16: Der Hinweis wird beachtet. Im Durchführungsvertrag wird eine Rückbauver-
pflichtung durch Bankbürgschaft vereinbart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 17: Der Hinweis wird beachtet. Die externen Kompensationsmaßnahmen erfolgen in 
Form einer Ersatzzahlung. Die Höhe der Ersatzzahlung wurde von der zuständigen Be-
hörde bestätigt. Die Zahlung wird im Durchführungsvertrag geregelt. 
 
 
 
Zu 18: Der Hinweis wird beachtet. Der ergänzte Artenschutzfachbeitrag (AFB ) wurde am 
20.11.12 an die Untere Naturschutzbehörde des LK MSP zur abschließenden Stellung-
nahme übergeben. Die Stellungnahme liegt mit Schreiben vom 03.12.2012 vor. Der AFB 
war prüffähig. 
 
Zu 19: Der Hinweis wird beachtet. In Punkt 1.4. der textlichen Festlegungen des Bebau-
ungsplanes wurden weitere Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen auf Grundla-
ge der Umweltbetrachtungen und des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags aufgenom-
men. 
 
 
 
Zu 20: Der Hinweis wird beachtet. Der Rechtsbezug im Punkt 6.9 wurde aktualisiert. 
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2.2/5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
08.11.12 Bl. 5 (1.4) 

 
Zu 21: Der Hinweis wird beachtet. Der Hinweis zur „Abfall- und Kreislaufwirtschaft“ 
bleibt erhalten, da der Hinweis seitens des StALU berichtigt wurde (siehe 1.2/2). 
 
 
Zu 22: Der Hinweis wird beachtet. Der Punkt 10.4.3 in der Begründung wird überarbei-
tet. Der genannte Satz wird gestrichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 23: Der Hinweis wird beachtet. Die Bedeutung der Abkürzung M-S wurde berichtigt. 
Die Stadt Neubrandenburg als zuständige untere Verkehrsbehörde wurde unter 6.9 der 
Begründung genannt. 
 
 
 
 
 
 
Zu 24: Der Hinweis wird beachtet. Die Sicherung des Wegerechts wird im Durchfüh-
rungsvertrag geregelt. 
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2.2/6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
08.11.12 Bl. 6 (1.4) 

 
 
 
 
Zu 25: Der Hinweis wird beachtet. Der Rechtshinweis wurde in den Festsetzungen 1.8 
berichtigt. Der Realisierungszeitraum für Pflanzmaßnahmen beruht auf dem § 9 Abs. 1 
Nr. 20 BauGB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 26: Der Hinweis wird beachtet. Der Landkreis wurde beteiligt. Die Stellungnahme 
liegt mit E-Mail vom 23.01.13 mit positivem Ergebnis vor (siehe 2.2/8). Der Landkreis 
stimmt der geplanten Kabeltrasse in Verlauf und Bauweise zu. 
 
Zu 27: Der Hinweis wird beachtet. Die Hinweise in der/dem Begründung/Planteil wurde 
berichtigt. 
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2.2/7 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
03.12.12 Bl. 7 (1.4) 

 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt und der vorigen Stellungnahme des 
Landkreises ergänzend zugeordnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. Der Hinweis wird in die Begründung unter Punkt 10.6 sowie in den textlichen Fest-
setzungen Textteil B in Punkt 1.8 aufgenommen. 
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2.2/8 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
23.01.13 Bl. 8 (1.4) 

 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt und der vorigen Stellungnahme des 
Landkreises ergänzend zugeordnet. 
 
 
 
Zu 1. Der Hinweis, dass es keine Anregungen und Hinweise seitens der Behörde gibt, 
wird in der Begründung unter Punkt 6.1 genannt. 
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2.2/9 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

 
24.01.13 Bl. 9 (1.4) 

 
Die Stellungnahme (erhalten per E-Mail am 25.01.13) wird teilweise berücksichtigt 
und der vorigen Stellungnahme des Landkreises ergänzend zugeordnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. Der Hinweis der Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich des Schutzes der Ein-
zelbäume gem. § 18 NatSchAG, RAS-LP 4 sowie DIN 18920 wird in der Begründung un-
ter Punkt 6.5 aufgenommen. 
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2.2/10 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

24.01.13 Bl. 10 (1.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird nicht beachtet, da er bereits in der Begründung im Punkt 6.11 
aufgeführt wurde. 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird nicht beachtet, da er bereits in der Begründung im Punkt 6.11 
aufgeführt wurde. 
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2.3/1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
09.10.12 Bl. 1 (4.1) 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Zu 1. Der Hinweis wird in die Begründung unter Punkt 9 aufgenommen. 
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2.3/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 

 
09.10.12 Bl. 2 (4.1) 

 
 
 



 

2.4/1  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

04.09.12 Bl. 1 (11.2) 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Hinweis ohne Relevanz für Planverfahren. Das Anliegen ist in Abstimmung mit dem 
Stadtvermessungsamt und dem Kataster- und Vermessungsamt des Landkreises wie folgt 
geprüft worden: 
 
Die Aufnahmepunkte für das Verdichtungsnetz werden im Gegensatz zu den Festpunk-
ten nicht in den Bebauungsplänen dargestellt. Mit dem Gesetz über die Landesvermes-
sung und das Liegenschaftskataster Mecklenburg-Vorpommern (VermKatG M-V) werden 
diese Aufnahmepunkte (AP) geschützt. Da im Bauleitplanverfahren örtliches Baurecht 
geschaffen wird, aber keine Gesetze außerkraftgesetzt werden, wird eine nachrichtliche 
Übernahme in den Bauleitplänen nicht erforderlich. 
 
Zu 2: Hinweis wird beachtet. In der Begründung zum Bebauungsplan wird unter Punkt 
„Hinweise“ auf diese Aufnahmepunkte wie folgt hingewiesen: 
„Von dem zuständigen Kataster- und Vermessungsamt wird im Rahmen von Liegen-
schaftsvermessungen das Aufnahmefeld schrittweise erneuert. Diese neu geschaffenen 
Aufnahmepunkte (AP) sind entsprechend dem Gesetz über die Landesvermessung und 
das Liegenschaftskataster Mecklenburg-Vorpommern (VermKatG M-V) zu schützen. Im 
Zuge der Bauausführung ist bei Verlust bzw. abzusehendem Verlust der Aufnahme- und 
Grenzpunkte Mitteilung zu machen.“ 
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2.4/2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
04.09.12 Bl. 2 (11.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3: Hinweis wurde bereits im Planverfahren beachtet. 3 



 
 

 

2.4/3  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
04.09.12 Bl. 3 (11.2) 

 

 



 
 

 

2.4/4  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
04.09.12 Bl. 4 (11.2) 

 
 



 

3.1  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
02.10.12 (18.7) 

 
Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Hinweis wird nicht beachtet. Die Modellierungen auf der Fläche des Plangebietes 
im Winter 2011 waren technologische Abläufe im Zusammenhang mit dem Betrieb des 
Kiestagebaus einschließlich der Wiederherstellung des umgebenden Geländes. Alle diese 
Handlungen erfolgten vor Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan und wurden nicht 
zur Vorbereitung des geplanten Vorhabens (Solaranlage) verursacht. 
 
Zu 2: Hinweis wird nicht beachtet. Der Landschaftsplanentwurf der Stadt Neubranden-
burg Stand 2012 sieht für den südlichen Randbereich des Plangebietes die Entwicklung 
eines „Biotopverbundes“ vor. Hier befindet sich der Wanderweg „Grüne Runde“, welcher 
als unbefestigter Weg keinen erhöhten Wert als Habitat aufweist. 
 
Zu 3: Hinweis wird nicht beachtet. Die Modellierungsarbeiten stehen in keinem Zusam-
menhang mit der Solaranlage. Der Umweltbericht und der Artenschutzfachbeitrag be-
trachten nur die Wirkungen der geplanten Solaranlage. Diese sind vermeid- und kom-
pensierbar. 
 
 
 
 

1 

2 

3 



 

4.1  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 

 
07.09.12 (2.3) 

 
Stellungnahme ohne Hinweis zum Bebauungsplanverfahren. 
 
 



 

4.2  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 

 
03.09.12 (2.5) 

 
 
Stellungnahme ohne Hinweis zum Bebauungsplanverfahren. 
 



 

4.3  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 

 
10.09.12(7.1) 

 
 
Stellungnahme ohne Hinweis zum Planverfahren. 
 



 

4.4  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
06.09.12 (8.4) 

 
Stellungnahme ohne Hinweis zum Planverfahren. 
 
 



 

5.1  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 
10.09.12 (4.3) 

 
 
Stellungnahme ohne Relevanz für Planverfahren. 
 



 

5.2  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 

 
11.09.12 (4.4) 

 
Stellungnahme ohne Relevanz für Planverfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Hinweis wird beachtet. Neu-medianet wurde über die Anbindung zur kundeneige-
nen Übergabestation informiert. 1 



 

5.3  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 

 
05.09.12 (5.8) 

 
Stellungnahme ohne Relevanz für Planverfahren. 
 
 



 

5.4  Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 

11.09.12 (9.2) 
 
Stellungnahme ohne Relevanz für Planverfahren. 
 



 

5.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
04.09.12 (12.3) 

 
Stellungnahme ohne Relevanz für Planverfahren. 



 
 

 

5.6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
08.10.12 (13.2) 

 
Stellungnahme ohne Relevanz für Planverfahren. 



 

5.7 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

06.09.12 (17.1) 
 

Stellungnahme ohne Relevanz für Planverfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Hinweis wird nicht beachtet, da mit Stellungnahme vom 16.03.12 keine Bedenken 
geäußert wurden. 
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5.8 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
                                                                              08.10.12 (18.3) 

 
Stellungnahme ohne Relevanz für Planverfahren. 



 

5.9 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
02.10.12 (18.6) 

 
Stellungnahme ohne Relevanz für Planverfahren. 



 

5.10 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
25.09.12 (18.9) 

 
Stellungnahme ohne Relevanz für Planverfahren. 



 

 
 
 

STADT  NEUBRANDENBURG 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 40 „Fritschehof – Am Carlshöher Wald“ 
“ 
 

 
 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 

II. Abstimmung mit den Nachbargemeinden Nr. 1.1 – 1.2 

 
 

 
 
 



 

1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
10.09.12 (3.1) 

 
Stellungnahme ohne Hinweis für Planverfahren. 

 



 

1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
25.09.12 (2.5) 

 
Stellungnahme ohne Hinweis für Planverfahren. 
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